
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

 

Ergänzende Bekanntmachung 

zu der Aufforderung zur Einreichung von Kreiswahlvorschlägen für die Wahl des 
Kreistags des Landkreises Darmstadt-Dieburg am 15. März 2026 

 

Ergänzend zu meiner obenstehenden Bekanntmachung, die am 12. Juli 2025 auf der 
Internet-Seite des Landkreises Darmstadt-Dieburg veröffentlich wurde, weise ich hin-
sichtlich der Besetzung des Kreiswahlamtes auf Folgendes hin: 

Die Geschäftsstelle der Kreiswahlleiterin hat folgende Öffnungszeiten: 

Montags bis freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und mittwochs von 14.00 Uhr bis 
16.00 Uhr. Am 5. Januar 2026 ist von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 
18.00 Uhr geöffnet. Abweichende Terminvereinbarungen sind grundsätzlich möglich. 
Zur Einreichung der Wahlvorschläge sind Terminvereinbarungen ausdrücklich 
erwünscht. Die Einreichung sollte im Interesse der Träger der Wahlvorschläge 
zudem so zeitgerecht geschehen, dass etwaige Mängel vor dem Ende der Einrei-
chungsfrist (5. Januar 2026, 18.00 Uhr) noch behoben werden können. 

Die Geschäftsstelle der Kreiswahlleiterin des Landkreises Darmstadt-Dieburg ist 
abweichend von den o. g. Öffnungszeiten am 24. Dezember 2025 und  
31. Dezember 2025 nicht besetzt. In dringenden Angelegenheiten ist die Kreis-
wahlleiterin an beiden Tagen von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr telefonisch unter der 
Rufnummer 06151/881-1248 zu erreichen. 
 
Am 22., 23., 29. und 30. Dezember 2025 ist die Geschäftsstelle ebenfalls nicht 
personell besetzt. Der stellvertretende Kreiswahlleiter ist an diesen Tagen tele-
fonisch von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr unter der Rufnummer 06151/881-1243 zu 
erreichen. Die Abgabe von Unterlagen ist nach vorheriger Terminvereinbarung 
möglich. 
 

Dieburg, 27. Oktober 2025 
 
gez. 
 
Die Kreiswahlleiterin für den Landkreis Darmstadt-Dieburg 
Andrea Koch 

 

     


